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Ihre Personalabteilung informiert 
 
 

 
... diesmal zum Rückzahlungstatbestand von Abfertigungen  

bei Wiedereintritt in ein Dienstverhältnis zur Universität 
 

 
 
Betroffen sind hiervon 
 

o aktive DienstnehmerInnen, die im System „Abfertigung-alt“ sind (respektive, welche gesetzliche 
Ansprüche auf Abfertigungszahlungen in Form von Monatsgehältern bzw. einem Prozentausmaß 
vom Jahresbruttogehalt hätten) und  

o ihr jeweiliges Dienstrecht (VBG, UniAbgG, GehG) die Rückzahlung bei Wiedereintritt vor Ablauf 
einer festgelegten Frist gesetzlich vorschreibt. 

 
Hinweis: Die Regelungen der Abfertigung-alt, gelten für  durchgehende Dienstverhältnisse, die an der 
Universität vor 1.1.2003 begonnen haben. 
 
 
 
Richtlinie an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck  
bzgl. Rückzahlung ausgezahlter Abfertigung 
 
Folgende Ausnahmen von der Rückzahlungsverpflichtung innerhalb der 
gesetzlichen Fristen werden von Vizerektor für Personal und Infrastruktur 
genehmigt: 
 

- keine Rückzahlung bei Wiedereintritt wegen Abhaltung von Lehraufträgen – „externe Lehre-
Vertrag“; 

- keine Rückzahlung bei Wiedereintritt als Angestellte/r der Universität (z.B. ProjektmitarbeiterIn, 
wiss MitarbeiterIn Kat 1 oder 2, nichtwiss. MitarbeiterIn etc.) mit einem Beschäftigungsausmaß 
von höchstens 13 Stunden pro Woche (weniger als ein Drittel der Vollbeschäftigung). 

 
IN ALLEN ANDEREN FÄLLEN VERZICHTET DIE UNIVERSITÄT NICHT AUF EINE RÜCKZAHLUNG – 
ES IST DAHER DIE ABFERTIGUNG IM GESETZLICHEN AUSMAß DER UNIVERSITÄT ZURÜCK ZU  

ERSTATTEN! 
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Im Folgenden finden Sie zusammengefasst die gesetzlichen Grundlagen zum 
Abfertigungsrückzahlungstatbestand dargestellt nach DienstnehmerInnen-Kategorien: 

 
Abfertigungsanspruch gem. UniAbgG (Wiss. MitarbeiterIn in Ausbildung – 
Begründung des Ausbildungsverhältnisses im Zeitraum 01.10.2001 bis 
31.12.2003) 

 
Gesetzestext: 
VBG 

6g. (1) Aus Anlass der Beendigung des Ausbildungsverhältnisses durch Zeitablauf nach mindestens 
vier Jahren ohne unmittelbar anschließende Aufnahme in ein Dienstverhältnis zum Bund oder ein 
Arbeitsverhältnis zu einer Universität gebührt dem Wissenschaftlichen (Künstlerischen) Mitarbeiter ein 
Betrag im Ausmaß von 40% des jährlichen Ausbildungsbeitrages.  

(2) Wird ein ehemaliger Wissenschaftlicher (Künstlerischer) Mitarbeiter, der eine Leistung gemäß 
Abs. 1 erhalten hat, innerhalb von vier Jahren in den Bundesdienst oder ein Arbeitsverhältnis zu einer 
Universität aufgenommen, ist er verpflichtet, diese Leistung im Ausmaß von  

1. 50% bei einer Aufnahme innerhalb von zwölf Monaten,  
2. 40% bei einer Aufnahme innerhalb von 24 Monaten,  
3. 30% bei einer Aufnahme innerhalb von 36 Monaten,  
4. 20% bei einer Aufnahme innerhalb von 48 Monaten zurückzuzahlen.  

 
 
AssistentIn – neu gem. § 49l ff VBG 
 
Abfertigungsanspruch gem. VBG (Ass-neu: Begründung des Dienstverhältnisses 
im Zeitraum von 01.10.2001 bis 31.12.2002) 
 
Gesetzestext: 
VBG 
  § 49r. (1) Bei Beendigung des Dienstverhältnisses durch Zeitablauf gebührt dem Assistenten 
abweichend von § 84 Abs. 2 Z 1 eine Abfertigung im Ausmaß von 40% des für ein volles Jahr 
gebührenden Bruttoentgelts, sofern er zu diesem Zeitpunkt wenigstens eine ununterbrochene vierjährige 
tatsächliche Verwendung in dieser Funktion aufweist. Zeiten, in denen der Assistent nach § 49d 
freigestellt war, Zeiten eines Beschäftigungsverbotes nach den §§ 3 bis 5 MSchG und einer Karenz nach 
dem MSchG oder dem VKG sind in die tatsächliche Verwendungsdauer einzurechnen. 

  (2) Keine Abfertigung gebührt, wenn der Assistent gleichzeitig in einem anderen Dienstverhältnis mit 
mindestens halbem Beschäftigungsausmaß zu einer inländischen Gebietskörperschaft steht oder 
unmittelbar anschließend in ein anderes Dienstverhältnis zum Bund oder in ein Arbeitsverhältnis zu einer 
Universität übernommen wird. 

  (3) Soweit nicht Abs. 2 anzuwenden ist, ist bei einer einverständlichen Lösung des Dienstverhältnisses 
eine Vereinbarung über die Abfertigung nur zulässig, wenn das Dienstverhältnis unter den in § 84 Abs. 3 
angeführten Voraussetzungen aufgelöst worden ist und wenigstens vier Jahre gedauert hat. 

  (4) Wird ein ehemaliger Assistent, der eine Abfertigung gemäß Abs. 1 erhalten hat, innerhalb von vier 
Jahren wieder in den Bundesdienst oder in ein Arbeitsverhältnis zu einer Universität aufgenommen, ist er 
verpflichtet, diese Abfertigung im Ausmaß von 

1. 50% bei einer Aufnahme innerhalb von zwölf Monaten, 
2. 40% bei einer Aufnahme innerhalb von 24 Monaten, 
3. 30% bei einer Aufnahme innerhalb von 36 Monaten, 
4. 20% bei einer Aufnahme innerhalb von 48 Monaten 
zurückzuzahlen. 
 

Wiss. MitarbeiterIn in Ausbildung gem. § 6 ff UniAbgG 
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Professoren gem. 49f ff VBG 
 
Abfertigungsanspruch gem. VBG (ProfessorInnen Begründung des 
Dienstverhältnisses im Zeitraum von 01.10.2001 bis 31.12.2002) 
 
Gesetzestext: 
 
VBG 
  § 49k. (1) Bei Beendigung des Dienstverhältnisses durch Zeitablauf 
gebührt dem Vertragsprofessor abweichend von § 84 Abs. 2 Z 1 eine 
Abfertigung, sofern er zu diesem Zeitpunkt wenigstens eine 
ununterbrochene fünfjährige tatsächliche Verwendung in dieser 
Funktion aufweist. Zeiten, in denen der Professor nach § 49d 
freigestellt war, Zeiten eines Beschäftigungsverbotes nach den §§ 3 
bis 5 MSchG und einer Karenz nach dem MSchG oder dem VKG sind in die 
tatsächliche Verwendungsdauer einzurechnen. 
  (2) Die Abfertigung beträgt nach einer ununterbrochenen Verwendung 
von fünf Jahren 20%, nach sieben Jahren 25% des dem 
Vertragsprofessor gebührenden Jahresbruttoentgelts. 
  (3) Keine Abfertigung gebührt, wenn der Vertragsprofessor 
gleichzeitig in einem anderen Dienstverhältnis mit mindestens halbem 
Beschäftigungsausmaß zu einer inländischen Gebietskörperschaft steht 
oder unmittelbar anschließend in ein anderes Dienstverhältnis zum 
Bund oder Arbeitsverhältnis zu einer Universität übernommen wird. 
  (4) Soweit nicht Abs. 3 anzuwenden ist, ist bei einer 
einverständlichen Lösung des Dienstverhältnisses eine Vereinbarung 
über die Abfertigung nur zulässig, wenn das Dienstverhältnis unter 
den in § 84 Abs. 3 angeführten Voraussetzungen aufgelöst worden ist 
und wenigstens drei Jahre gedauert hat. 
  (5) Wird ein ehemaliger Vertragsprofessor, der eine Abfertigung 
gemäß Abs. 1 erhalten hat, innerhalb von vier Jahren wieder in den 
Bundesdienst oder Arbeitsverhältnis zu einer Universität 
aufgenommen, ist er verpflichtet, diese Abfertigung im Ausmaß von 
  1. 50% bei einer Wiederaufnahme innerhalb von zwölf Monaten, 
  2. 40% bei einer Wiederaufnahme innerhalb von 24 Monaten, 
  3. 30% bei einer Wiederaufnahme innerhalb von 36 Monaten, 
  4. 20% bei einer Wiederaufnahme innerhalb von 48 Monaten 
zurückzuzahlen. 
  (6) Auf die Abfertigung von Universitätsprofessoren ist § 84 
anzuwenden. 
 
 
 
nicht wissenschaftliches Personal  
 
Begründung des Dienstverhältnisses im Zeitraum vor 1.1.2003: 
 
Gesetzestext: 
VBG 
§ 84. (1) Auf die nachstehend angeführten Vertragsbediensteten 
sind die folgenden Abs. 1a bis 8 anzuwenden: 
  1. auf Vertragsbedienstete der Entlohnungsschemata v, h, I, II, k 
     und der Entlohnungsgruppe u1, wenn ihr Dienstverhältnis vor dem 
     1. Jänner 2003 begonnen hat, 
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  2. auf Vertragslehrer, soweit sich aus § 92c nicht anderes ergibt 
     und ihr Dienstverhältnis vor dem 1. Jänner 2003 begonnen hat, 
  3. auf Universitätslehrer gemäß Abschnitt IIa, 2. und 
     3. Unterabschnitt, soweit sich für bestimmte Universitätslehrer 
     aus den §§ 49k und 49r nicht anderes ergibt, 
  4. auf Universitätslehrer gemäß den Abschnitten III und IV, soweit 
     sich aus den §§ 54f und 58c für bestimmte Universitätslehrer 
     nicht anderes ergibt. 
Die Anwendbarkeit von Bestimmungen der Abs. 1a bis 8 schließt eine 
Anwendung des § 35 jedenfalls aus. 
  (1a) Den von Abs. 1 erfassten Vertragsbediensteten gebührt beim 
Enden des Dienstverhältnisses nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen eine Abfertigung. 
  (2) Der Anspruch auf Abfertigung besteht nicht, 
     1. wenn das Dienstverhältnis auf bestimmte Zeit eingegangen 
        wurde (§ 4 Abs. 3) und durch Zeitablauf geendet hat, es sei 
        denn, daß es sich um ein Dienstverhältnis zu 
        Vertretungszwecken handelt; 
     2. wenn das Dienstverhältnis vom Dienstgeber nach § 32 Abs. 2 
        Z 1, 3 oder 6 gekündigt wurde; 
     3. wenn das Dienstverhältnis vom Dienstnehmer gekündigt wurde; 
     4. wenn den Dienstnehmer ein Verschulden an der Entlassung 
        (§ 34 Abs. 2) trifft; 
     5. wenn der Dienstnehmer gemäß § 34 Abs. 3 oder 4 entlassen 
        wurde; 
     6. wenn der Dienstnehmer ohne wichtigen Grund vorzeitig 
        austritt (§ 34 Abs. 5); 
     7. wenn das Dienstverhältnis einverständlich aufgelöst wird 
        und keine Vereinbarung über die Abfertigung zustande kommt; 
     8. wenn das Dienstverhältnis gemäß § 30 Abs. 1 Z 3,4 oder 7 
        endet. 
  (3) Abweichend vom Abs. 2 gebührt dem Vertragsbediensteten eine 
Abfertigung, wenn er 
  1. verheiratet ist und das Dienstverhältnis innerhalb von sechs 
     Monaten nach seiner Eheschließung oder 
  2. innerhalb von sechs Monaten nach der 
     a) Geburt eines eigenen Kindes oder 
     b) Annahme eines von ihm allein oder gemeinsam mit seinem 
        Ehegatten an Kindes Statt angenommenen Kindes, das das zweite 
        Lebensjahr noch nicht vollendet hat, oder 
     c) Übernahme eines Kindes in unentgeltliche Pflege (§ 15c 
        Abs. 1 Z 2 MSchG oder § 5 Abs. 1 Z 2 VKG), das das zweite 
        Lebensjahr noch nicht vollendet hat, wenn das Kind im 
        Zeitpunkt des Ausscheidens noch lebt, oder 
  3. spätestens drei Monate vor Ablauf einer Karenz nach dem MSchG 
     oder dem VKG oder 
  4. während einer Teilzeitbeschäftigung nach dem MSchG oder nach 
     dem VKG 
das Dienstverhältnis kündigt. 
  (3a) Aus dem Anlaß seiner Eheschließung kann nur einer der beiden 
Ehegatten - und auch das nur einmal - die Abfertigung in Anspruch 
nehmen. Die Abfertigung nach Abs. 3 Z 2 bis 4 kann für ein und 
dasselbe Kind nur einmal in Anspruch genommen werden. Stehen beide 
Ehepartner oder beide Elternteile (Adoptivelternteile, 
Pflegeelternteile) in einem Dienstverhältnis zu einer inländischen 
Gebietskörperschaft und hätten beide Anspruch auf Abfertigung aus 
Anlaß derselben Eheschließung oder wegen desselben Kindes, so geht 
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der früher entstandene Anspruch dem später entstandenen vor. Bei 
gleichzeitigem Entstehen der Ansprüche geht im Falle des Abs. 3 Z 1 
der Anspruch des älteren Ehegatten, in den Fällen des Abs. 3 Z 2 bis 
4 der Anspruch der Mutter (Adoptivmutter, Pflegemutter) vor. Der 
Anspruch nach Abs. 3 gebührt nicht, wenn im Zeitpunkt des 
Ausscheidens ein weiteres Dienstverhältnis zu einer inländischen 
Gebietskörperschaft besteht...... 
 
(7) Wird ein Vertragsbediensteter, der gemäß Abs. 3, 
  1. das Dienstverhältnis gekündigt oder 
  2. seinen vorzeitigen Austritt aus dem Dienstverhältnis erklärt 
     hat, 
innerhalb von sechs Monaten nach Beendigung dieses 
Dienstverhältnisses in ein Dienstverhältnis zu einer inländischen 
Gebietskörperschaft oder in ein Arbeitsverhältnis zu einer 
Universität aufgenommen, so hat er dem Bund oder der Universität, 
von der er die Abfertigung anlässlich der Beendigung des bisherigen 
Dienstverhältnisses bzw. Arbeitsverhältnisses erhalten hat, diese 
zurückzuerstatten. 
 
 
 
 
 
 
öffentlich-rechtliche/r UniversitätsassistentIn (beamtet) 
 
 
Gesetzestext: 
 
GehG 
  § 54. (1) Dem Universitätsassistenten, dessen Dienstverhältnis durch Ablauf der Bestellungsdauer 
gemäß § 175 BDG 1979 oder mit Zeitablauf von Gesetzes wegen gemäß § 177 Abs. 3 BDG 1979 endet, 
gebührt eine Abfertigung. 
  (2) Die Abfertigung beträgt im Falle des 
  1. § 175 BDG 1979 ............................   6 Monatsbezüge, 
  2. § 175 im Zusammenhang mit § 189 BDG 1979 
     a) bei einer tatsächlichen Verwendungsdauer 
        bis zu sechs Jahren ....................   6 Monatsbezüge, 
     b) bei einer tatsächlichen Verwendungsdauer 
        von mehr als sechs Jahren ..............   8 Monatsbezüge 
                                                                     ohne die 
                                                                     Dienstzulage 
                                                                     gemäß § 49 Abs. 2, 
  3. § 177 BDG 1979 ............................   10 Monatsbezüge. 
  (3) Wird ein ehemaliger Universitätsassistent, der eine Abfertigung erhalten hat, innerhalb von vier 
Jahren wieder in den Bundesdienst oder in ein Arbeitsverhältnis zu einer Universität aufgenommen, so ist 
er verpflichtet, die Abfertigung nach Abs. 2 soweit zu erstatten, als die ihrer Berechnung zugrunde gelegte 
Zahl der Monatsbezüge höher ist als die Zahl der Monatsentgelte einschließlich allfälliger Kinderzulagen, 
die einem Vertragsbediensteten des Bundes mit gleicher für die Bemessung der Abfertigung 
anrechenbarer Dienstzeit zusteht. Der Erstattungsbetrag ist unter sinngemäßer Anwendung des § 13 a 
Abs. 2 bis 4 hereinzubringen. 
 
 


